
 

BEKANNTMACHUNG 
Bauleitplanung der Stadt Goslar 

 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Goslar hat in seiner Sitzung am 16.03.2021 die Aufstellung des B-Planes 

Vbg. 043 „Kita An der Radau“ beschlossen. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a 

BauGB erstellt. Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 angepasst 

Der Geltungsbereich umfasst Teilstücke der Flurstücke 42/12 und 132/42 der Flur 12 der Gemarkung Vienenburg. 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs kann sich im weiteren Verfahren noch verändern, da der konkrete Flächen-
bedarf für den Kindergarten einschließlich Außenanlagen noch nicht feststeht. Zur Sicherung einer bedarfsgerech-
ten Versorgung mit Krippen- und Kindergartenplätzen für Krippenkinder von 0-3 Jahren und für Kindergartenkinder 
von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll im Bereich der ehemaligen Stadthalle von Vienenburg an der Wilhelmsstraße 
eine Kindertagesstätte entstehen. Mit Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. Vbg. 043 „Kita An der Radau“ sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben geschaffen werden. 

 
  

Die Entwurfsunterlagen hängen ab 29.03.2021 bis einschließlich 28.04.2021 in der Tordurchfahrt des Verwal-

tungsgebäudes, Charley-Jacob-Str. 3 aus. Sämtliche Entwurfsunterlagen liegen in diesem Zeitraum im Flur des 

Fachbereiches 3, Fachdienst Stadtplanung, Charley-Jacob-Str. 3 (DG), während der Dienststunden, Mo. bis Fr. 

von 8.00 bis 13.00 sowie Do. von 14.00 bis 18.00 Uhr, öffentlich aus. Während der frühzeitigen Beteiligung ist es 

möglich sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zu informieren und diese zu erörtern. Außerhalb 

der Dienststunden ist dies nach tel. Terminabsprache mit Herrn Wiegartz (704-378) möglich. Zusätzlich sind die 

Unterlagen gem. § 4a (4) BauGB über das Internetportal des Landes uvp.niedersachsen.de sowie auf goslar.de 

zugänglich 

 

 
Goslar, 26.03.2021            Stadt Goslar 
                                                                           Der Oberbürgermeister  


